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I. Teil

Der Forschungsgegenstand und seine Einschränkung

A. Einführung

I. Das Problem

Es ist ein historischer Moment: Nach langem Ringen in hitzigen Verhandlun-
gen in Rom tritt das Statut des IStGH am 1. Juli 2002 in Kraft.1 Dabei wird die 
Schöpfung des IStGH als „Geschenk der Hoffnung für künftige Generationen“2 
gefeiert. Durch seine Gründung ende die alte Ära der Straflosigkeit („the old era 
of impunity“) und ein neues Zeitalter strafrechtlicher Verantwortlichkeit beginne 
(„the age of accountability“).3

Für Amnestien, deren (vornehmlicher) Zweck die Zusicherung von Straflosigkeit 
ist,4 und die schon seit vorchristlicher Zeit5 im Spannungsfeld zwischen Gerechtig-
keit und Frieden stehen, kann im „age of accountability“ offenbar kein Platz mehr 
sein. Der IStGH scheint ein Sinnbild dafür zu sein, dass Amnestien, unabhängig von 
einer etwaig friedensstiftenden Zielsetzung, nicht akzeptiert werden, da schließlich 
eine neue, die Gesamtheit der internationalen Gemeinschaft betreffende Epoche be-
gonnen hat. So ist es kaum verwunderlich, dass das Statut des IStGH (Rom- Statut) 
in Bezug auf Amnestien schweigt.

Tatsächlich spiegelt die Idee des Zeitalters strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
jedoch nicht die vollständige Realität wider. Amnestien sind weiterhin Teil des 
internationalen Geschehens. So wurden zwischen Januar 1999 und Dezember 2010 

 1 Schmidt-Haeuer, Im Namen der Völker, Die Zeit vom 27. 06. 2002.
 2 Ehemaliger VN-Generalsekretär Kofi Annan, VN, Press Release: „Secretary-General Says 
Establishment of International Criminal Court is Gift of Hope to Future Generations“, 20. Juli 
1998, SG / SM/6643, abrufbar unter: https://www.un.org/press/en/1998/19980720.sgsm6643.
html (alle Internetquellen wurden zuletzt am 26. 09. 2023 aufgerufen).
 3 Ehemaliger VN-Generalsekretär Ban Ki-moon, „The age of accountability“, 27. Mai 2010, 
abrufbar unter: https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2010-05-27/age-accountability.
 4 Vgl. Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, S. 3; Neubacher, Neue 
Kriminalpolitik 2005, 122 (123); Rödiger, Staatsverbrechen im Völkerrecht, S. 134.
 5 Die erste innerstaatliche und als solche auch bezeichnete Amnestie soll bereits 403 v. Chr. 
vom Athener General Thrasybulus erlassen worden sein, siehe: Fomba / Mujib / Kodio, Journal 
of Politics and Law 2020, 69 (69) und Hammel, Innerstaatliche Amnestien, S. 1; sehr instruk-
tiv zur Etymologie des (Rechts-)Begriffs „Amnestie“: Süß, Studien zur Amnestiegesetzgebung, 
S. 29 ff.; siehe zur Historie auch: O’Shea, Amnesty, S. 7 ff.
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durchschnittlich 12,5 Amnestiegesetze pro Jahr erlassen.6 Rein faktische Nicht-
verfolgungen werden gar nicht erst erfasst. Die Augen hiervor zu verschließen, ist 
kaum möglich. 

Bei näherer Befassung mit der Frage, warum tatsächlich das Rom-Statut zum 
Umgang mit Amnestien schweigt, wird der Grund hierfür sehr schnell deutlich: 
Amnestien werden nicht etwa universell per se als non-existent bzw. unerwünscht 
erachtet. Die Vertragsparteien konnten sich schlicht nicht einigen.7

Angesichts der statistisch belegten Realität der immer noch währenden An-
wendung von Amnestien8 birgt das Schweigen des Statuts ein besonderes Gefah-
renpotential: Ohne spezifische Leitlinien besteht die Gefahr, dass die tatsächliche 
Praxis hins. Amnestien dominiert ist von impulsiven, wenig durchdachten Ent-
scheidungen in einem Kontext perfider Machtspiele.

II. Die Relevanz

Besagte Amnestien befassen sich dabei nicht nur mit nationalen Verbrechen, 
sondern auch mit in einzelnen Vertragsstaaten begangenen Kernverbrechen, die 
die Gerichtsbarkeit des IStGH betreffen. Nationale Amnestien sind bspw. in den 
kürzlich bzw. aktuell durch den Gerichtshof beobachteten Situationen Kolumbien 
(Ley 1820 de 20169) und Afghanistan (National Reconciliation, General Amnesty 
and National Stability Law 200810) erlassen worden.11 In den Situationen Uganda 
und Libyen geriet der IStGH bereits konkret in Konflikt mit Amnestien. 

In Uganda führte die Rebellengruppe LRA (Lord’s Resistance Army) ab 1987 
erbitterte Kämpfe mit der ugandischen Armee mit dem Ziel, die Regierung zu stür-
zen. 2003 wandte sich der ugandische Präsident Yoweri Museveni mit der Bitte an 
den IStGH, er möge Ermittlungen aufnehmen, obwohl bereits ein Amnestiegesetz12 

 6 Mallinder, in: Lessa / Payne (Hrsg.), Amnesty in the Age of Human Rights Accountability, 
S. 81.
 7 Cárdenas, Zulässigkeitsprüfung, S. 156 m. w. N.; Hassan / Olugbuo, Africa Development 
2015, 123 (126 f.); Stigen, ICC and National Jurisdictions, S. 425 f.
 8 Näher zu den Statistiken siehe: Abschnitt I. Teil C. II. 
 9 Abrufbar unter: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201820%20DEL 
%2030%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf.
 10 Abrufbar unter: https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/after-two- 
years-in-legal-limbo-a-first-glance-at-the-approved-amnesty-law/.
 11 Auch im Ukraine-Russland Konflikt, noch vor der Invasion durch Russland, wurde die 
Möglichkeit von Amnestien insb. von Vladimir Putin ins Spiel gebracht, siehe hierzu: Vagias, 
Amnesties, The Gaddafi Admissibility Appeal Decision and the Minsk Agreements, opi-
nio juris 12. 03. 20, abrufbar unter: http://opiniojuris.org/2020/03/12/amnesties-the-gaddafi-
admissibility-appeal-decision-and-the-minsk-agreements/.
 12 Die Amnestie erfasste alle Straftaten, die i. R. d. nicht-internationalen bewaffneten Konflik-
tes seit dem 26. Januar 1986 begangen wurden, u. a. die tatsächliche Partizipation an Kampf-
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existierte und zeitgleich Friedensverhandlungen stattfanden. 2004 nahm der IStGH 
offiziell die Ermittlungen auf und es wurden der Amnestie zum Trotz 2005 fünf 
Haftbefehle, u. a. für Joseph Kony und Dominic Ongwen,13 erlassen.14

Die Folge waren erbitterte Debatten darüber, ob insb. das Verhalten des dama-
ligen Anklägers Luis Moreno-Ocampo richtig war oder ob sich der IStGH durch 
sein Einschreiten ignorant über nationale Interessen und Friedensbemühungen 
hinweggesetzt hat.15 Im Ergebnis scheiterten diese Friedensverhandlungen. Auch 
weitere diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konfliktes,16 u. a. durch 
die Miteinbeziehung traditioneller Justizmechanismen, führten nicht zum Erfolg. 
Erst ein militärisches Einschreiten konnte die LRA mit vielen Verlusten aus Uganda 
vertreiben.17 Zu einer Berücksichtigung der Amnestie kam es nicht, sodass auch 
keine normative Grundlage für eine Berücksichtigung ausgearbeitet werden konnte. 

Und dennoch musste sich der IStGH bereits im Jahr 2019 erneut mit einer Amnes-
tie auseinandersetzen. Im Februar 2011 wurde die Situation Libyen durch den UNSR 
an den IStGH überwiesen.18 Grund waren Menschenrechtsverletzungen und Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechts bei bewaffneten Auseinandersetzungen i. R. 
des sog. „Arabischen Frühlings“ zwischen den Muammar Gaddafi-loyalen Truppen 
und gegnerischen bewaffneten Gruppierungen.19 Nachdem erste Ermittlungen durch-
geführt worden waren, wurden am 27. Juni 2011 u. a. gegen Saif Gaddafi und Ab-

handlungen, die Kollaboration mit Tätern und Täterinnen oder die Begehung irgendeines ande-
ren Verbrechens i. R. d. bewaffneten Konfliktes, vgl. Art. 3 Abs. 1 Amnesty Act 2000 Ch. 294, 
abrufbar unter: https://ulii.org/akn/ug/act/2000/2/eng@2000-12-31.
 13 Dominic Ongwen hat sich schließlich selbst gestellt. Sein Verfahren (IStGH, Situation in 
Uganda, Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15) läuft derzeit noch. Die Hauptver-
handlung begann am 6. Dezember 2016. Am 6. Mai 2021 wurde er von der TC IX zu 25 Jah-
ren Gefängnisstrafe verurteilt. Dieses Urteil wurde am 15. Dezember 2022 durch die Appeals 
Chamber bestätigt, siehe hierzu: https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen.
 14 Für eine ausführliche Darstellung der Geschehnisse (auch mit einer Beleuchtung des his-
torischen Hintergrundes) siehe: Diaz, Eyes on the ICC 2005, 17 (18 ff.); Keller, Connecticut 
Journal of International Law 2008, 209 (213 ff.); McKnight, Journal of African Law 2015, 193 
(193 ff.); Wasonga, The ICC and the LRA, S. 5 ff.
 15 Saethr, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 2009, 467 (473 ff.).
 16 Z. B. im Jahr 2007, als die LRA und die ugandische Regierung sich auf eine Reihe von 
Maßnahmen einigten, u. a. auf inländische Strafverfolgungen und inländische zivilrechtliche 
Lösungen sowie die Anwendung verschiedener Versöhnungsmechanismen, vgl. Annexure to 
the Agreement on Accountability and Reconciliation between the Governent of the Republic of 
Uganda and the Lord’s Resistance Army / Movement vom 29. Juni 2007, abrufbar unter: https:// 
peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_080219_Annexure%20to%20the%20
Agreement%20on%20Accountability%20and%20Reconciliation.pdf.
 17 Die militärischen Interventionen führten insb. zu Verlusten bei der ugandischen, aber auch 
der kongolesischen Zivilbevölkerung, da die LRA sich im Norden der Demokratischen Repu-
blik Kongo versteckte und auch dort wütete, vgl. m. w. N. Allan, Denver Journal International 
Law and Policy 2011, 239 (278 ff.).
 18 VNSR, Resolution 1970 (2011), 25. Februar 2011, VN Doc. S / RES/1970 (2011).
 19 Näher zur Situation in Libyen: Walker, UCLA Journal of International Law and Foreign 
Affairs 2014, 303 (308 ff.); Warburg-Johnson, Eyes on the ICC 2015, 105 (106).


